
2 SSP Steuern sparen 12-2021 
professionell

Kurz informiert
SSP

▶▶ Werbungskosten
mitarbeiterin eines ordnungsamts hat erste tätigkeitsstätte

| Eine überwiegend im Außendienst tätige Mitarbeiterin des allgemeinen 
Ordnungsdienstes hat im Ordnungsamt, dem sie zugeordnet ist, ihre erste 
Tätigkeitsstätte, wenn sie dort zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten 
erbringt, die sie dienstrechtlich schuldet und die zum Berufsbild gehören. 
Das hat der BFH entschieden und so das Urteil der Vorinstanz bestätigt. |

Der BFH bestätigte zwar, dass die Mitarbeiterin ihre Aufgaben (Aufrechter-
haltung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum) über-
wiegend im Außendienst erledigte. Ihre Tätigkeit umfasste aber auch Aufga-
ben, die in der Dienststelle zu erledigen waren. Diese war Ort des Dienstbe-
ginns und Dienstendes. Weiter war es regelmäßig erforderlich, die Außen-
diensttätigkeit aufgrund dienstlicher Erfordernisse zu unterbrechen und das 
Dienstgebäude aufzusuchen. Dort bereitete sich die Dame auch täglich auf 
ihre Arbeit vor (ca. 45 Minuten lang). Neben der Entgegennahme ihres Fahr-
zeugs bearbeitete sie dort einen Teil der Anzeigen, nahm an Dienstbespre-
chungen teil oder bereitete Gerichtstermine vor. Die Tätigkeiten an der 
Dienststelle wiesen danach einen die Außendiensttätigkeit inhaltlich ergän-
zenden Bezug auf und gehörten ebenso zum Berufsbild wie der Außendienst. 
Sie erschöpften sich nicht in rein organisatorischen Maßnahmen wie etwa 
der Abgabe von Unterlagen für die Erfassung der Dienstzeit (BFH, Urteil vom 
12.07.2021, Az. VI R 9/19, Abruf-Nr. 225676).

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Beitrag „Nach BFH Urteil: Sammelpunktregelung aushebeln und von Reisekosten  
profitieren“, SSP 10/2021, Seite 16 → Abruf-Nr. 47594455

• Beitrag „Zeit- und Leiharbeit: So kann eine ungünstige erste Tätigkeitsstätte verhindert 
werden“, SSP 11/2021, Seite 17 → Abruf-Nr. 47638108
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▶▶ Außergewöhnliche Belastung
Beihilfefähige Krankheitskosten: Keine zumutbare Belastung?

| Auch bei selbst getragenen Krankheitskosten, die bei Beamten zu beihil-
fefähigen Aufwendungen führen, ist eine zumutbare Belastung anzusetzen. 
Sie sind nicht in Höhe der (quotalen) steuerfreien Beihilfe ungeschmälert 
als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Das hat der BFH klargestellt. |

Im konkreten Fall ging es um Aufwendungen für ein Zahnimplantat und eine 
Brille, die bei Beamten zu beihilfefähigen Aufwendungen führen. Der betrof-
fene Steuerzahler, der kein Beamter war, musste dafür 2.240,76 Euro zahlen. 
70 Prozent davon, nämlich 1.337 Euro, wollte er als außergewöhnliche Belas-
tung anerkannt haben, ohne dass dafür eine zumutbare Belastung abgezo-
gen würde. Sein Argument: Dieser Betrag wäre einem Beamten als steuer-
freie Beihilfe (§ 3 Nr. 11 EStG) gewährt worden (unter Anwendung eines Bei-
hilfebemessungssatzes von 70 Prozent und der Kostendämpfungspauscha-
le). Der BFH sah das – wie zuvor das FG Baden-Württemberg – anders (BFH, 
Beschluss vom 01.09.2021, Az. VI R 18/19, Abruf-Nr. 225673).
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